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Gutachten des Be-
zirksarztes gestützt
auf gerichtl. Sek-
tion, den Augen-
schein an der Un-
fallstelle u. der Ar-
beitsstelle des X..
sowie der Akten.

Sektion der Lei-
che im Gerichts-
medizinischen

Institut durch 2
Aerzte. Todes-
Ursache: Riß der
Aorta.

Kriminal-
Kommissariat.

Urteil
Fünf Wochen <*cfäii^nis bedingt.
Die Kokiten werden dem Ange-
klagten auferlegt, die Ansprüche
der CjJescIiädigten auf den Zivilweg
verwiesen.

PltOZEDl B V«. 1S33
Die Fol neu einer verlia-ii&rnisvolleii Autofahrt
an Hand der Oerielitsakten dargestellt.

Eine Familie will in ihre neue Wohnung einziehen. Der Maler ist
nicht ganz fertig damit, er braudit dringend noch einen Sack

Gips. Der neue Mieter will den Gips rasch mit seinem Auto holen.
Er pressiert, der Maler wartet. Um 21 Uhr taucht an der Waffen-
platzstraße, unmittelbar nach einer Straßenkreuzung, plötzlich ein
Radfahrer zwei, drei Meter vor dem Auto auf. Der Automobilist
verliert den Kopf, der Radfahrer prallt am linken Vorderrad des
Autos auf und wird samt Velo auf das Trottoir geschleudert, wo
er leblos liegen bleibt. Es ist ein junger Mensch, ein Arbeiter, der
von seiner Arbeitsstätte heimfuhr zu Frau und Kind. Minuten später
erscheint die Alarmgruppe der Stadtpolizei am Tatort. Die Justiz
greift ein. Wen trifft die Schuld? Das Verhängnis wird nun zum
Ausgangspunkt langwieriger, zeitraubender Untersuchungen und Fest-
Stellungen, die immer mehr Menschen und Instanzen in ihren Bereich
ziehen. Die Akten häufen sich. Sie wandern aus den Händen der
Stadtpolizei, die den Tatbestand aufnahm, aus den Händen des
Gerichtsmedizinischen Instituts, das die Sektion der Leiche vornahm,
zur Bezirksanwaltschaft, von hier zum Staatsanwalt und weiter an
die Anklagekammer des Obergerichtes. Verschiedene Umstände sind
noch abzuklären, ehe das Schwurgericht sein Urteil fällen kann. Wie
groß war die Geschwindigkeit des Automobilisten? Ein Autoexperte
gibt darüber sein Gutachten ab. Der Angeklagte anerkennt es nicht.
Der Verunfallte soll nach Aussagen des Automobilisten von links
gekommen sein und ihm vorschriftswidrig nicht den Vortritt gelassen
haben. Er trank jeden Tag mindestens vier Flaschen Bier. Kann er
als Schwerarbeiter trotzdem als nüchtern gelten? Er atmete als Ar-
beiter an einer Baggermaschine Benzindämpfe ein. Hatten diese sein
Bewußtsein getrübt und seine Aufmerksamkeit auf der Heimfahrt
beeinträchtigt? Am 6. April 1934 geschah das Unglück, am 4. Juli
1935 verurteilte das Schwurgericht den Angeklagten zu fünf Wochen
Gefängnis. Die Rechtswohltat der bedingten Verurteilung wurde
ihm gewährt. Die Kosten hatte der Angeklagte zu tragen. Die An-
Sprüche der Geschädigten verwies man auf den Zivilweg. — 80 Akten-
stücke häuften sich im Dossier dieses bedauerlichen Verkehrsunfalles.
Unter dem Titel Prozedur No. 1223 fand er endlich seine Ruhe im
Archiv des Obergerichtes. Wenn wir den Fall heute, nach langer
Zeit, nochmals ans Tageslicht zerren, dann soll er für hundert
ähnliche Verkehrsunfälle sprechen. Sinnfällig dargestellt, muten wir
ihm abschreckende Wirkung zu. 5t.

Anzeige eines
außergewöhnl.
Todesfalles mit
Spezialrapport
des Bezirks-
arztes.

Bezirksarzt an Be-
zirksanwaltschaft:
Benzindämpfe kön-
neu das Bewußt-
sein verändern, ini
Prinzip aber we-
niger als Alkohol,
Aether usf.

Rechtsanwalt des
Y: «Ist es möglich,
daß eine Benoin-
menheit des Ver-
storbenen durch
eingetretene Ben-
zindämpfe einge-
treten ist?»

Aus dem Inhalt von Aktenstück 1: «Am Freitag, den 6. April, ca. 21 Uhr 15 wurde die
Alarmgruppe durch die Stadtpolizei zum Augenschein eines tödlichen Autounfalles nach
der Waffenplatzstraße in Zürich 2 gerufen. Anwesend waren der Bezirksanwalt Z, Be-
zirksarzt Dr. R. und Kommissär S. von der Stadtpolizei. Beim Eintreffen am Kollisions-
ort war die Situation noch unverändert. Das Auto stand auf dem Trottoir, die Leiche
des X lag zugedeckt auf der Straße. Aeußere Verletzungen waren nicht ersichtlich, wes-
halb die Ueberführung nach dem Gerichtsmedizinischen Institut angeordnet wurde.
Nachdem noch mit dem Auto des Y Bremsproben vorgenommen wurden, verbrachte
die Alarmgruppe den Angeschuldigten nach der Hauptwadie, wo noch eine Einvernahme
desselben erfolgte. Nach der Einvernahme wurde der Angeschuldigte durch das Dienst-
auto der Stadtpolizei nach Hause verbracht, da er stark deprimiert war.»

Le fewdrech 6 <M>r//, <4«x etmrorw de 2/ A D, Lt po/zce était prét>e««e <?«'«« accident trcor-
te/, i>e«<tit d'être <ta«ré p<tr «we <tafomo/>i/e, d Lz IF<zj^enp/dtzjttaste, Z«n'cL 2. Atwitof, /e
cowwhtaire de po/ice, /e* médecin /éghte et expert ;«ridig«e de /'arrondissement sont
mandés s«r /es /iewx. L'en#«efe commence. L//e se déron/er simn/tanément et p^ta//è/e-
ment d<«ns /es trois domaines: jPo/ice, Médecine /ég^/e, /«stice. Le ta/>/e<t« ci-contre montre
/e nombre d'étapes #«e p^rconrent «ne entête d^tns /e canton de Z«ric/>.

Gerichts-

medizinisches
Institut

Bezirksarzt

Bezirksarzt tele-
phoniert der Be-

zirksanwalt-
schaft, daß Blut-
probe bei X. mehr
als 2 7,,.. Alkohol-
gelialt ergeben
habe.

Oie Bezirksanwalt-
Schaft an Gerichts-
medizin. Institut:
Ob Todesursache
durch Anprall oder
nachträglich. Mit-
schleppen verur-
sacht worden sei.

Der Angeschuldigte
vor Bezirksanwalt-
Schaft: «Ich kann
das Gutachten,so-
weit es sich auf den
Alkohol als Unfall-
Ursache bezieht,
nicht anerkennen.»

Vorladung von Y.
auf Vorhalt der
Ergänzungs-Gut-
achten.

Bezirksanwaltschaft

Die Bezirksanwait-
schaff beantragt
Anklage-Erhebung
wegen fahrlässiger
Tötung,verursacht
durch Mißachtung
der Verkehrsvor-
schritten.

Der Rechtsbeistand
derWwe.+ X.stellt
den Antrag, der
Angeklagte sei zu
verpflichten. Frau
undKindFr.30650
Entschädigung zu-
bezahlen.

Die Frau des f X.
beauftragt und be-

vollmächtigt
Rechtsanwalt Dr.
Z., ihre Sache vor
den Gerichts- und
Verwaltungsbehör-
den zu vertreten.

J- JJtUJ

Nachtragsrapport
derStadtpolizei an
Kriminal-Konimis-
sariat: X. habe am
6. April vier Fla-
sehen Biergetrun-
ken.

14seitiger Bericht
derStadtpolizei an
Polizeikommissa -

riat, von Detektiv-
Wachtmeister D.
Delikt: Fahrläs-
sige Tötung.

Nachtragsrapport
derStadtpolizei au
Polizeikommissa-
riat betr. Brems-
spuren, z.H. der Be-
zirksanwaltschaft.
Bremsen funktio-
liierten einwandfrei.

Vorladung des
Angeschuldigten
vor Bezirksan-
waltschaft: «Es
ist "richtig, daß
ich die Hand-
bremse nicht be-
tätigt habe.»

Alarmgruppe

Inventar
der Verlassen-
schaft des Ge-
storbenen X.

Photo-

grammetrische
Aufnahmen.

Situationsplan
der

Unfallstelle.
Einvernahme von

Zeugen A, B, C. D. E,
F, G auf der Bezirks-
anwaltschaft am 23.

April, 14 Uhr 30 bis
17 Uhr in Gegenwart
des Angeschuldigten.

Detektiv-Wacht-
meister D. wird
telephonisch be-
ordert, betreffend
Alkohoikonsum

weiter nachzu-
forschen.

ERLÄUTERUNG: An Hand eines zufällig herausgegriffenen Verkehrsunfalles
versuchten wir, den ganzen Komplex polizeilicher, medizinischer und gerichtlicher Unter-
suchungen und Feststellungen zur Abklärung der Schuldfrage darzustellen. Links oben
fängt die Geschichte mit der Tatbestandsaufnahme der Stadtpolizei an und endet schließ-
lieh mit dem Urteil rechts unten. Dazwischen breitet sich das Netz der polizeilichen und
gerichtlichen Erhebungen aus, die von den Zentren Stadtpolizei, Gerichtsmedizinisches In-
stitut, Bezirksanwaltschaft, Staatsanwaltschaft usw. durchgeführt werden. Jedes der klei-
nen Vierecke gibt kurz den Inhalt eines der Aktenstücke wieder, die sich in der Mappe
Prozedur Nr. 1223 häuften. Wir haben von 80 Akten 27 aufschlußreiche ausgesucht und
die Vierecke so angeordnet und mit den Zentren verbunden, daß daraus die ganze Ent-
wicklung der Angelegenheit zu verfolgen ist. Die dicken Linien weisen den Instanzen-
weg bis zur Anklagekammer des Obergerichtes. Wir fügen noch bei, daß in jüngster
Zeit insofern eine Vereinfachung des gerichtlichen Verfahrens eingeschlagen wird, als

jetzt auch Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang von der Bezirksanwaltschaft erledigt
werden.

bestehend aus Gruppen-
chef. Detektiv, Zeichner
und Photograph der Stadt-
polizei nimmt den Tatbe-
stand auf. Bezirksanwalt,
Gerichtsmediziner und
Polizeikommissär erschei-
nen ebenfalls am Tatort.

Vorladung des
Angeschuldigten
vor Bezirksan-
waltschaft: «Ich
beharre darauf,
nicht mit 48 km
gefahren zu sein.»

Staatsanwaltschaft

Einvernahme des
Automobilisten :

Er schätzt seine
Geschwindigkeit
auf 50—55 km.

Gutachten von Ing.
B: Die Geschwin-
digkeit im Zeit-
punkt des Zusam-
menstoßes betrug
maximal sehr wahr-
scheinlich zirka
48 Stdkm.

Die Staatsan-
waltschaft ver-
langt die Ueber-
Weisung an ein
anderesSchwur-
gericht.

Staatsanwalt-
schaft des Kantons
Zürich an die An-
klagekammer des
Obergerichts, er-
hebt Anklage ge-
gen Y.

Bezirksanwalt-
schaft an Staats-
anwaltschaft: Y.
anerkennt nur
noch eine Ge-

schwindigkeitvon
30 Stdkm.

Anklagekammer

des Obergerichts
1. Schwurgerichtsverhandlung:

Die Geschworenen gelangten
zu keinem Wahrspruch.

2. Schwurgerichtsverhandlung:
Urteil.
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